
 
 

Bekanntmachung 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Stadt Schenefeld für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2025 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag 
 um um des Haushaltsplanes  
   einschl. der Nachträge 

 gegenüber nunmehr 
 bisher festgesetzt 
  auf 

 
1. im Ergebnisplan der  
 
Gesamtbetrag der Erträge* auf           -- €                  --- €   54.511.000 € 54.511.000 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen*           -- €                        --- €  54.426.900 € 54.426.900 € 
 
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag           -- €                                     --- €                          84.100 €       84.100 € 
(*ohne interne Leistungsbeziehungen) 
 
und 
 
2. im Finanzplan der 
  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit            -- €              --- €  53.988.500 € 53.988.500 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit                   -- €                       --- €  51.876.200 € 51.876.200 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit            --- €            7.962.000 €  24.428.300 € 16.466.300 € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit                      --- €  7.962.000 €  26.540.600 €  18.578.600 € 

 
 
 

§ 2 
 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen   
    und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 24.425.300 €   auf    16.463.300 € 
 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  unverändert   auf   43.650.000 € 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert    auf     4.000.000 € 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert   auf 138,119 Stellen. 
 
 
Schenefeld, den 18.12.2025 
 
Stadt Schenefeld 
In Vertretung: 
 
gez. Rüpcke 
Rüpcke 
Erster Stadtrat 



 
 
 
 
 
 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 79 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und die Anlagen 
nehmen. 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 ist auf der homepage der Stadt Schenefeld www.stadt-schenefeld.de unter der 
Rubrik „Rathaus – Finanzen – Haushaltsdaten“ hinterlegt. 
 
 
Stadt Schenefeld 
In Vertretung: 
 
 
gez. Rüpcke 
Rüpcke 
Erster Stadtrat 

 
Bereitstellungstag: 23.12.2025 
 

http://www.stadt-schenefeld.de/

